
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der BROPACK, Bronner Packmittel KG 
(Stand: Mai 2006) 

 

 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuges-
timmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entge-
genstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen 
des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 14 
BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen. 

§ 2 Vertragsschluss - Rücktrittsrecht 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 
BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen nach Eingang 
bei uns schriftlich, fernschriftlich, durch Auslieferung der Ware oder durch Übersen-
dung einer Rechnung annehmen. 

2. Bei als verbindlich gekennzeichneten Angeboten kommt ein Vertrag zustande, wenn 
unser Angebot vom Kunden innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Angebotsdatum 
angenommen wird. Nach Ablauf dieser Frist sind wir an das Angebot nicht mehr ge-
bunden. 

3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Angebotsunterlagen behalten 
wir uns die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur mit unserer 
Zustimmung zugänglich gemacht werden. 

4. Die Kosten für auf Wunsch des Kunden angefertigte Musterstücke und Vorarbeiten 
hierfür trägt bei nicht erfolgtem Vertragsschluss der Kunde. 

5. Im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung sind 
wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wir werden unverzüglich über die Nicht-
verfügbarkeit der Leistung informieren und eine Gegenleistung unverzüglich erstat-
ten. 

6. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn über das Vermögen des 
Kunden ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt ist, der Kunde ei-
ne eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben hat oder das Insol-
venzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse ab-
gelehnt wurde. 

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

1. Unsere Preise gelten „ab Werk“ exklusive Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung 
und sonstige Versandkosten. Bei einem Netto-Bestellwert unter EUR 50,00 sind wir 
berechtigt, einen Mindermengenzuschlag von netto EUR 10,00 zu berechnen. 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere 
aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese wer-
den wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. 

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 

3. Zahlungen sind innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu 
leisten. 

4. Ist die Erfüllung unseres Zahlungsanspruchs wegen nach Vertragsschluss eingetre-
tener oder bekannter schlechter Vermögensverhältnisse des Kunden gefährdet, so 
steht uns das Recht zu, per Nachnahme zu liefern, Vorkasse zu verlangen, noch 
nicht ausgelieferte Ware einzubehalten sowie die Weiterarbeit an noch laufenden 
Aufträgen einzustellen. § 321 BGB bleibt unberührt. 

5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 4 Lieferung 

1. Zumutbare Teillieferungen sind zulässig und verpflichten den Kunden zur Zahlung 
der anteiligen Vergütung. Jede Teillieferung gilt als Erledigung eines gesonderten 
Auftrags im Sinne dieser Bedingungen. 

2. Alle Ereignisse höherer Gewalt (z.B. behördliche Maßnahmen, Streik, Aussperrung, 
Betriebsstörungen, Materialbeschaffungsprobleme, Verkehrsstörungen – auch wenn 
sie beim Vorlieferanten eintreten) entbinden uns von der Erfüllung der übernomme-
nen vertraglichen Verpflichtungen, solange diese Ereignisse andauern. Wir werden 
den Kunden unverzüglich informieren, wenn ein solches Ereignis eintritt; gleichzeitig 
werden wir dem Kunden mitteilen, wie lange ein solches Ereignis voraussichtlich 
dauert. Dauert ein solches Ereignis länger als einen Monat an, sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurücktreten. Eine Gegenleistung wird unverzüglich erstattet. 

3. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern unser Lieferverzug auf 
einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverlet-
zung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzu-
rechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer vorsätzlichen Vertragsverletzung 
beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung jedoch auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn keiner der in § 4 Ziffer 4 Satz 3 
aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.  

4. Im Übrigen wird unsere Haftung wegen Lieferverzugs für den Schadensersatz 
neben der Leistung (Verzögerungsschaden) auf 5 % und für den Schadensersatz 
statt der Leistung auf 25 % des Wertes der Leistung begrenzt. Weitergehende Ans-
prüche des Kunden sind – auch nach Ablauf einer uns gesetzten Frist zur Leistung – 
ausgeschlossen. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit bleibt unberührt. 

5. Bei Annahmeverzug trägt der Kunde die bei uns angefallenen Lagerkosten. Diese 
betragen für jede volle Woche der Verspätung ein halbes Prozent, insgesamt aber 
maximal 5 % vom Nettowert der nicht abgenommenen Ware. Dem Kunden bleibt es 
vorbehalten, einen geringeren und uns bleibt es vorbehalten, einen höheren Scha-
den nachzuweisen. Wir sind berechtigt, nach Ablauf einer von uns gesetzten ange-
messenen Abnahmefrist über den Liefergegenstand anderweitig zu verfügen und 
dem Kunden mit angemessenen verlängerten Fristen zu beliefern. 

§ 5 Rücktritt 

Der Kunde kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktre-
ten, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben; im Falle von Mängeln (§ 7) ver-
bleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen.  

§ 6 Gefahrenübergang 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart. Die Gefahr für die Ware geht mit ihrem Verlassen der Rampe 
beim Herstellwerk oder mit Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 
Dies gilt auch bei Teillieferungen. 

2. Der Abschluss einer Transport- oder sonstigen Versicherung erfolgt nur auf aus-
drücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden. 

§ 7 Mängelhaftung 

1. Es gilt § 377 HGB. Mängelrügen sind schriftlich auszusprechen. Beanstandete Teile 
sind nach vorheriger Rücksprache mit uns frachtfrei zurückzusenden. 

2. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

3. Für Mängel oder Schäden, die ohne unser Verschulden durch ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung, übermä-
ßige Beanspruchung, natürliche Abnutzung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, 
klimatische, elektronische oder elektrische Einflüsse (soweit diese nicht vertraglich 
vorausgesetzt sind) entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung. 

4. Wir behalten uns bei Vorliegen eines Mangels die Wahl der Art der Nacherfüllung 
vor. Ausgetauschte Gegenstände gehen in unser Eigentum über. 

5. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein (1) Jahr. Die Verjährungsfrist 
im Fall eines Lieferregresses nach §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt. Dies gilt nicht, 
soweit es sich um Schadensersatzansprüche wegen Mängeln handelt. Für Scha-
densersatzansprüche wegen eines Mangels gilt § 8. 

§ 8 Haftung für Schäden 

1. Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Soweit uns oder unseren Vertretern/Erfüllungsgehilfen 
keine vorsätzliche Pflichtverletzung angelastet wird, ist unsere Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

2. Wir haften jedoch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

3. Ansprüche auf Schadensersatz verjähren innerhalb eines Jahres, beginnend mit der 
Entstehung des Anspruchs bzw. bei Schadensersatzansprüchen wegen eines Man-
gels ab Ablieferung der Sache. 

4. Die unbeschränkte Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit bleibt hiervon unberührt; dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 8 Ziffern 1 bis 4 vorgese-
hen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Ver-
schulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. Die Haftung 
für Verzug bestimmt sich jedoch abschließend nach § 4 Ziffern 3 und 4. 

6. Die Begrenzung nach Ziffer 5 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs 
auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen ver-
langt. 

7. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 § 9 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus dem Liefervertrag aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Sofern 
zwischen dem Kunden und uns ein Kontokorrentverhältnis besteht, bezieht sich der 
Eigentumsvorbehalt auch auf den jeweils anerkannten Saldo; gleiches gilt, soweit 
ein Saldo nicht anerkannt wird, sondern ein „kausaler“ Saldo gezogen wird, etwa 
deswegen, weil der Kunde in Insolvenz oder Liquidation gerät. 

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 
wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, ohne vorher vom Vertrag zurückzut-
reten. Der Kunde gestattet uns schon jetzt, bei Vorliegen dieser Voraussetzungen 
seine Geschäftsräume während der üblichen Geschäftszeiten zu betreten und die 
Vorbehaltsware wieder in Besitz zu nehmen.  

3. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Alle aus einem solchen Versicherungsver-
trag herrührenden Rechte und Ansprüche tritt der Kunde hiermit an uns ab.  

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 
entstandenen Ausfall. 

5. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschl. MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 
die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einzie-
hung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unse-
re Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir ver-
pflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zah-
lungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
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6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für 
uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegens-
tänden verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag einschl. MwSt) zu den ande-
ren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbei-
tung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt ge-
lieferte Kaufsache. 

7. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag einschl. MwSt) zu den anderen vermisch-
ten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als ver-
einbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt 
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

8. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Bereich 
sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der 
Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherung als vereinbart. Ist zur Entste-
hung die Mitwirkung des Kunden erforderlich, so ist er auf unsere Anforderung hin 
verpflichtet, auf seine Kosten alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und 
Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind. 

9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten obliegt uns. 

 § 10 Montage / Exportverpackung 

1. Wird uns neben der Lieferung auch die Montage übertragen, so erfolgt dies auf-
grund eines von der Lieferung unabhängigen selbständigen Werkvertrages (Monta-
gevertrag). 

2. Für einen solchen Montagevertrag werden jeweils gesonderte Verpackungsbedin-
gungen vereinbart. 

§ 11 Gerichtsstand – Erfüllungsort – Anwendbares Recht 

1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist Rottweil ausschließlicher Gerichtsstand; wir sind 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu ver-
klagen. 

2. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist Rottweil Erfüllungsort. 

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts 
(CISG) ist ausgeschlossen. 

 

 

 

 


